
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 7 BGBlG Verlautbarung und
Bekanntmachung der

Rechtsvorschriften
 BGBlG - Bundesgesetzblattgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Die im Bundesgesetzblatt zu verlautbarenden Rechtsvorschriften sind im Internet unter der Adresse

1. (2)Die im Bundesgesetzblatt zu verlautbarenden Rechtsvorschriften können erforderlichenfalls auch noch in

anderer geeigneter Weise - insbesondere im Intranet der Behörden, im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ oder im

Amtsblatt des zuständigen Bundesministeriums - bekannt gemacht werden.

2. (3)Wenn und solange die Bereitstellung oder Bereithaltung der im Bundesgesetzblatt zu verlautbarenden

Rechtsvorschriften zur Abfrage im Internet nicht bloß vorübergehend nicht möglich ist, hat deren Verlautbarung

in anderer dem Art. 49 Abs. 3 B-VG entsprechender Weise zu erfolgen.

In Kraft seit 01.01.2004 bis 31.12.9999
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